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Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 123 Abs. 2 lit. a BGG kann in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten die
Revision verlangt werden, wenn die ersuchende Partei nachträglich erhebliche Tatsachen
erfährt oder entscheidende Beweismittel auffindet, die sie im früheren Verfahren nicht
beibringen konnte, unter Ausschluss der Tatsachen und Beweismittel, die erst nach dem
Entscheid entstanden sind. Laut § 175 Abs. 1 des Gesetzes des Kantons Luzern über die
Verwaltungsrechtspflege vom 3. Juli 1972 (VRG; SRL 040) zieht die Behörde ihren
rechtskräftigen Entscheid auf Gesuch hin in Revision, wenn nachträglich neue erhebliche
Tatsachen oder Beweismittel vorgebracht werden.

E. 1.2
In seiner früheren, zum Bundesrechtspflegegesetz (aOG) ergangenen Rechtsprechung ging
das Bundesgericht davon aus, wenn es eine staatsrechtliche Beschwerde abweise oder als
unzulässig erkläre oder auf eine Berufung nicht eintrete, ersetze sein Urteil den
angefochtenen Entscheid nicht. Der kantonale Entscheid blieb weiterhin in Rechtskraft und
unterlag der Revision nach Massgabe des kantonalen Verfahrensrechts. Die erheblichen
Tatsachen und entscheidenden Beweismittel, die schon bestanden, als im (kantonalen)
Hauptverfahren Tatsachenvorbringen und Beweisanträge noch zulässig waren, die der
Gesuchsteller aber trotz aller Sorgfalt nicht kannte und von denen er erst nach dem
Entscheid des Bundesgerichts erfuhr, konnten folglich vor der letzten mit der Sache selbst
befassten kantonalen Instanz Gegenstand eines kantonalen Revisionsverfahrens bilden (
BGE 134 III 45 E. 2.2 und 2.3 S. 47 f., 669 E. 2.2 S. 670 f., je mit Hinweis). Darin kommt
der allgemeine Grundsatz zum Ausdruck, dass diejenige Instanz sich mit der Revision
befassen soll, welche in der Sache entschieden hat (Urteile 2F_2/2009 vom 23. September
2009 E. 2.2; 2C_810/2009 vom 26. Mai 2010 E. 3.1). Wenn hingegen das Bundesgericht
auf der Grundlage des im angefochtenen kantonalen Entscheid festgestellten Sachverhalts
in der Sache selbst entschied und die Berufung guthiess oder abwies, so trat sein Urteil an
die Stelle des angefochtenen (kantonalen) Entscheids und ersetzte diesen. Das
bundesgerichtliche Urteil stellte damit den einzigen rechtskräftigen Entscheid dar, der aus
den in Art. 137 lit. b aOG genannten Gründen revidiert werden konnte ( BGE 134 III 669 E.
2.2 S. 670 f.).

E. 1.3
Da es sich bei der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten um ein
reformatorisches Rechtsmittel handelt ( Art. 107 Abs. 2 BGG ), führt dessen Gutheissung



oder Abweisung auf der Grundlage der im angefochtenen Entscheid festgestellten
Tatsachen dazu, dass der Entscheid des Bundesgerichts an die Stelle des angefochtenen tritt.
In solchen Fällen kann ein Revisionsgesuch lediglich noch beim Bundesgericht gestellt
werden, da das Urteil des Bundesgerichts den einzigen in Rechtskraft erwachsenen ( Art. 61
BGG ) Entscheid darstellt, der in diesem Zeitpunkt der Revision zugänglich ist ( BGE 134
III 669 E. 2.2 S. 670 f.; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Bern 2008, N.
4645 S. 1671; NICOLAS VON WERDT, Bundesgerichtsgesetz, Bern 2007, N. 13 zu Art.
123 BGG ; ELISABETH ESCHER, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, N. 3
zu Art. 125 BGG ). Soweit jedoch auf die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen
Angelegenheiten nicht eingetreten wurde oder ausschliesslich Aspekte aufgegriffen werden,
die vor Bundesgericht nicht (mehr) Streitgegenstand bildeten, ist das Revisionsgesuch bei
der betreffenden kantonalen Instanz zu stellen (Urteile 8C_775/2010 vom 14. April 2011 E.
4.2.1; 2C_810/2009 vom 26. Mai 2010 E. 3.1.2; 2F_2/2009 vom 23. September 2009 E. 2.2
und 2.3; vgl. zudem Urteil 4F_8/2010 vom 18. April 2011 E. 1.1).

E. 1.4
Die gegen den Entscheid des kantonalen Verwaltungsgerichts vom 18. März 2010 erhobene
Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten wurde mit Urteil des Bundesgerichts
vom 7. Februar 2011 abgewiesen. Dieses hat materiell entschieden, so dass der
Beschwerdeführer, unabhängig von der Frage der Fristwahrung, kein Revisionsgesuch
mehr beim kantonalen Gericht einreichen konnte. Der vorinstanzliche
Nichteintretensentscheid ist somit zu bestätigen.

E. 2
Was die Revision des bundesgerichtlichen Urteils vom 7. Februar 2011 betrifft, wird eine
solche vom Beschwerdeführer nicht verlangt, da er davon ausgeht, dass die entsprechenden
Voraussetzungen nicht erfüllt sind, weil die geltend gemachten Noven vor dessen Ausfällen
bereits bekannt waren. Ob die Revision des Bundesgerichtsurteils bei diesen Gegebenheiten
mit Blick auf Art. 125 BGG in Verbindung mit Art. 61 lit. i ATSG zulässig gewesen wäre,
braucht daher nicht beurteilt zu werden.

E. 3
Die Gerichtskosten werden dem unterliegenden Beschwerdeführer auferlegt ( Art. 66 Abs.
1 BGG ). Dem Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege (im Sinne der vorläufigen Befreiung
von den Gerichtskosten und der unentgeltlichen Verbeiständung) kann entsprochen werden,
da die Bedürftigkeit ausgewiesen ist, die Beschwerde nicht als aussichtslos zu bezeichnen
und die Vertretung durch einen Rechtsanwalt geboten war ( Art. 64 Abs. 1 und 2 BGG ). Es
wird indessen ausdrücklich auf Art. 64 Abs. 4 BGG aufmerksam gemacht, wonach die
begünstigte Partei der Gerichtskasse Ersatz zu leisten haben wird, wenn sie später dazu im
Stande ist.
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